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ZOLLRECHT 

Zolltarifliche Einreihung ‒ 
keine Verpflichtung der 
Übernahme von Tarif-
auffassungen anderer Zoll-
behörden 

BFH, Beschluss vom 30. März 2015,  
VII B 117/14 

In einem Beschluss vom 30. März 2015 
hat der Bundesfinanzhof (BFH) darge-
legt, wie vorzugehen ist, wenn für glei-
che Waren von anderen Zollbehörden 
eine anderslautende Tarifauffassung 
vertreten wird. 

Sachverhalt 
Die Klägerin entwickelt, fertigt und ver-
treibt Klebestreifengeber als Tischgerä-
te mit Standfuß für den gewerblichen 
Bedarf. Hierfür beantragte sie beim 
Hauptzollamt die Erteilung von fünf 
verbindlichen Zolltarifauskünften (vZTA) 
für verschiedene Varianten des Gerä-
tes. Am 16. November 2011 (versendet 
am 17. Dezember 2012) erteilte der 
Beklagte für jede der fünf Varianten ei-
ne vZTA mit der Einreihung in die Wa-
rennummer 8472 9070 00 0, worunter 
„andere Büromaschinen und -
apparate“ fallen. 

Dagegen legte die Klägerin am 18. Ja-
nuar 2013 Einspruch ein. Nach ihrer 
Auffassung handle es sich um „Ma-
schinen und Apparate zum Verpacken 

oder Umhüllen von Waren“, die dem-
nach in die Unterposition (KN) 8422 
4000 eingereiht werden sollten. Zudem 
argumentierte sie, dass die Einreihung 
in diese Unterposition bisher noch nie 
beanstandet worden sei und andere 
Wettbewerber diese Geräte ebenfalls 
in diese Unterposition einreihen und 
einführen würden.  

Am 06. Mai 2013 nahm das Bildungs- 
und Wissenschaftszentrum der Bun-
desfinanzverwaltung hierzu Stellung 
und kam zu dem gleichen Entschluss 
wie der Beklagte. Die Waren seien un-
ter der Warennummer 8472 9070 00 0 
einzureihen.  

Bezugnehmend auf die Stellungnahme 
des Bildungs- und Wirtschaftszentrums 
wies der Beklagte den Einspruch der 
Klägerin am 10. Oktober 2013 zurück. 

Mit ihrer, am 11. November 2013 beim 
Finanzgericht (FG) eingereichten Klage, 
verfolgte die Klägerin ihr Begehren wei-
ter. In ihrer Klage bezog sie sich darauf, 
dass bei Wettbewerbern die zolltarifli-
che Einreihung mit der Unterposition 
8422 4000 akzeptiert werde und ihr 
dadurch ein Wettbewerbsnachteil ent-
stehe. Zudem beantragte die Klägerin 
die Aufhebung der fünf ihr erteilten 
vZTA‘e und die Erteilung neuer vZTA‘e, 
in denen die Ware in die Unterposition 
8422 4000 eingereiht wird. 

Der Beklagte beantragte, die Klage ab-
zuweisen, unter anderem mit der Be- 
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gründung, dass sich die Klägerin nicht 
auf die Angaben in Lieferantenerklä-
rungen der Wettbewerber berufen 
könne. Diese hätten einen präferenz-
rechtlichen Kontext, seien nicht durch 
Zollbehörden zugeteilt, sondern vom 
Erklärenden ermittelt worden. Des 
Weiteren sei nicht nachzuweisen, dass 
sich die Lieferantenerklärungen der 
Wettbewerber auf vergleichbare Waren 
beziehen würden. VZTA‘en mit der von 
der Klägerin geforderten Einreihung 
seien ebenfalls nicht ersichtlich. 

Das FG begründet die Entscheidung 
unter anderem damit, dass bisher keine 
vZTA zu vergleichbaren Geräten vorlie-
ge und die Klägerin dies auch nicht dar-
gelegt habe. Sollten in der Vergangen-
heit Abfertigungen von vergleichbaren 
Waren mit der von der Klägerin ge-
wünschten Warennummer erfolgt sein, 
könne sich diese nicht darauf berufen, 
da eine unzutreffende Einreihung keine 
Bindungswirkung aufweist. Die Revisi-
on wurde nicht zugelassen.  

Daraufhin legte die Klägerin beim BFH 
wegen Nichtzulassung der Revision 
gegen das Urteil des FG Hamburg vom 
11. Juni 2014 (4 K 147/13) Beschwerde 
ein. Diese Beschwerde der Klägerin 
wurde vom BFH mit dem Beschluss 
vom 30. März 2015, VII B 117/14 als 
unbegründet zurückgewiesen.  

Entscheidungsgründe 
Gemäß dem Beschluss des BFH ist die 
Zollstelle bei der Einreihung der Ein-
fuhrware in die Kombinierte Nomenkla-
tur rechtlich nicht an die Tarifierung von 
anderen Zollstellen gebunden. Trotz der 
in der Rechtsprechung des Gerichts-
hofs der Europäischen Union (EuGH) 
verdeutlichten einheitlichen Anwen-
dung des Unionsrechts ist die Zollbe-
hörde bei der tariflichen Einreihung ei-
ner bestimmten Ware nicht dazu 
verpflichtet, die Tarifauffassung anderer 
Zollstellen ohne Rücksicht auf deren 
Richtigkeit zu übernehmen. Sollte sich 
die Tarifierung einer bestimmten Ware 
durch eine Zollstelle als unzutreffend 
erweisen, kann sich ein weiterer Ein-
führer gemäß BFH-Beschluss vom 10. 
März 2011 (VII B 133/10) nicht auf die-
se unzutreffende Tarifierung berufen.  

Fazit 
Die Zollbehörden sind nicht verpflichtet, 

bei der tariflichen Einreihung einer be-
stimmten Ware die Tarifauffassung an-
derer Zollstellen ohne Rücksicht auf de-
ren Richtigkeit zu übernehmen. 
Entscheidend ist, welche zolltarifliche 
Einreihung die zuständige Zollbehörde 
als die zutreffende erachtet. 

Überarbeitung der Dienst-
vorschrift „Vereinfachte Ver-
fahren zur Überführung von 
Waren in den zollrechtlich 
freien Verkehr“ 

Durch die vereinfachten Anmeldever-
fahren zur Überführung von Waren in 
den zollrechtlich freien Verkehr werden 
dem Zollanmelder Erleichterungen bei 
der Erstellung und Abgabe der Zollan-
meldung gewährt. Es ist zu unterschei-
den zwischen der unvollständigen Zoll-
anmeldung (UZA), dem vereinfachten 
Anmeldeverfahren (VAV) und dem An-
schreibeverfahren (ASV). Während für 
die Verfahren VAV und ASV eine vorhe-
rige Bewilligung der zuständigen Zoll-
behörden notwendig ist, bedarf das 
Verfahren der UZA hingegen keiner 
vorherigen Bewilligung. 

Mit Erlass vom 03. Juli 2015 – III B 1 – 
Z 1210/08/10001 :002 DOK 2015/ 
0543329 hat das Bundesministerium 
der Finanzen (BMF) die Überarbeitung 
der Dienstvorschrift „Vereinfachte Ver-
fahren zur Überführung von Waren in 
den zollrechtlich freien Verkehr“ be-
kannt gegeben. Die aktualisierte Fas-
sung ist in den E-VSF Nachrichten vom 
16. Juli 2015 (N 28/2015) bzw. mit der 
Kennung Z 12 10 in den Verwaltungs-
vorschriften der Bundesfinanzverwal-
tung zu finden und mit der Veröffentli-
chung vom 03. Juli 2015 anzuwenden.  

Aufgrund der Überarbeitung der 
Dienstvorschrift haben sich redaktionel-
le sowie zahlreiche inhaltliche Ände-
rungen für die bewilligungspflichtigen 
Verfahren ergeben. Auf einige wesent-
liche Anpassungen möchten wir nach-
folgend eingehen.  

Die Regelungen zur Antragsannahme 
bzw. Antragsablehnung sind in der 
Dienstvorschrift gemäß Artikel 253b 
der Zollkodex-Durchführungsver-
ordnung (ZK-DVO) genauer gefasst 
worden. In der Fassung vom 03. Juli 

2015 wird auf die antragsberechtigten 
Personen hingewiesen. Antragsberech-
tigt sind Personen im Sinne von Artikel 
4 Nr. 1 Zollkodex (ZK). Nicht antragsbe-
rechtigt sind demnach selbständige 
Zweigniederlassungen und unselbstän-
dige Betriebsstätten einer juristischen 
Person, da sie rechtlich und organisato-
risch Teil des Unternehmens der 
Hauptniederlassung sind und insoweit 
deren Recht unterliegen. Weiterhin ist 
beispielsweise vermerkt worden, dass 
dem Antragsteller vor Ablehnung des 
Antrags rechtliches Gehör zu gewähren 
ist.  

Die Voraussetzungen und Kriterien für 
die Erteilung der Bewilligungen VAV 
und ASV wurden in den Punkten „Ein-
haltung der Zollvorschriften“, „zufrie-
denstellendes System der Buchfüh-
rung“ und „Zahlungsfähigkeit“ der 
Dienstvorschrift „Zugelassener Wirt-
schaftsbeteiligter – AEO“ angepasst. 
Die Einhaltung der Zollvorschriften gilt 
als angemessen, wenn in den drei Jah-
ren vor der Antragstellung keine 
schwere Zuwiderhandlung und keine 
wiederholten Zuwiderhandlungen ge-
gen die Zollvorschriften begangen wur-
den. Schwere Zuwiderhandlungen sind 
gemäß Absatz 225 der Dienstvorschrift 
sämtliche Straftaten im Zollrecht und 
den damit verbundenen Rechtsgebie-
ten.  

Wiederholte Zuwiderhandlungen, wel-
che für die Zollverwaltung ein Indiz für 
Mängel im internen Kontrollsystem 
sein können, wirken sich nur auf die 
Bewilligung aus, wenn sie dokumen-
tiert und rechtlich geahndet wurden. 
Eingestellte Verfahren und sanktions-
befreiende Selbstanzeigen werden 
nicht berücksichtigt. Im Zusammen-
hang mit der Prüfung der Einhaltung 
von Zollvorschriften können gemäß Ab-
satz 226 der Dienstvorschrift auch Un-
tergesellschaften des Unternehmens 
und Angehörige von weisungsbefugten 
Gremien der Obergesellschaft wie zum 
Beispiel dem Vorstand überprüft wer-
den.  

Die Voraussetzungen zur Anerkennung 
eines zufriedenstellenden Buchfüh-
rungssystems enthalten nun beispiels-
weise zusätzlich die Verpflichtung zur 
Angabe, welche internen Kontrollsys-
teme beim Bewilligungsinhaber vor-
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handen sind, die eine wirksame Über-
wachung und Prüfung der Warenbe-
wegungen gewährleisten sowie geeig-
net sind, illegale bzw. nicht ordnungs-
gemäße Geschäfte zu erkennen.  

Zusätzlich sind die für die Überwa-
chung verantwortlichen Personen zu 
benennen. Gemäß Absatz 238 gilt die 
Zahlungsfähigkeit des Antragstellers als 
gesichert, wenn diese für die letzten 
drei Jahre nachgewiesen werden kann. 
Als Nachweis dienen dem Fachsach-
gebiet einerseits vorgelegte Unterla-
gen, wie zum Beispiel der Jahresab-
schluss oder Wirtschaftsprüfungs-
berichte und andererseits öffentlich zu-
gängliche Datenbanken, aus denen ei-
ne mögliche Insolvenz sichtbar wäre. 
Insoweit wurden die Kriterien für den 
Bewilligungserhalt sehr stark an die Vo-
raussetzungen für den Zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten (AEO) angelehnt.  

Für die im Rahmen des VAV und des 
ASV entstehenden Einfuhrabgaben un-
ter Berücksichtigung der Zahlungsfrist 
ist die Leistung einer Gesamtsicherheit 
vom Bewilligungsinhaber gemäß Artikel 
253 Absatz 5 und 6 ZK-DVO zu verlan-
gen. Die Höhe der Sicherheit richtet 
sich nach den Einfuhrabgaben, die 
durchschnittlich im Zeitraum von 1 1/2 
Monaten entstehen. Unter Absatz 265 
der Dienstvorschrift ist nun ein Hinweis 
zur Berechnung der Höhe der Sicher-
heitsleistung enthalten, der bisher im 
Benutzerhandbuch ATLAS (Kapitel 
12.2.23) enthalten war, mit dem ATLAS 
Release 8.5 jedoch entfallen ist. Dieser 
Durchschnitt wird demnach aus dem 
vorangegangenen Halbjahreszeitraum 
(in vollständigen Monaten) berechnet.  

Auch die Vorschriften zur fortlaufenden 
Überwachung der Bewilligungen durch 
die Zollbehörden wurden an die Rege-
lungen für den AEO angepasst. Sollte 
ein Antrag auf Erteilung eines AEO-
Zertifikats abgelehnt werden, kann dies 
gemäß Absatz 500 der Dienstvorschrift 
zu der Überprüfung der Bewilligung für 
die Vereinfachten Verfahren führen, da 
die Voraussetzungen dafür möglicher-
weise nicht mehr erfüllt werden. Das 
Überwachungsverfahren durch das 
Fachsachgebiet untergliedert sich zu-
künftig in ein aktives Monitoring auf Ini-
tiative des Fachsachgebiets und ein 
passives Monitoring, bei dem der Be-

willigungsinhaber, Dritte oder andere 
Organisationseinheiten der Zollverwal-
tung Informationen zur Verfügung stel-
len. Das aktive Monitoring bei Unter-
nehmen, die länger als drei Jahre 
bestehen, erfolgt mit Wirksamkeit der 
Änderung der Dienstvorschrift risikoori-
entiert und spätestens alle drei Jahre. 
Bisher ist dieses regelmäßig einmal im 
Jahr erfolgt. Bei Unternehmen, die we-
niger als drei Jahre bestehen, ist wäh-
rend des ersten Jahres nach Bewilli-
gungserteilung eine strenge Über-
wachung vorzusehen. Ist das Unter-
nehmen im Besitz mehrerer Bewilli-
gungen, sind die Monitoringmaßnah-
men aufeinander abzustimmen.  

Beim ASV Typ C, dem Anschreibever-
fahren, bei dem gemäß Absatz 293 der 
Dienstvorschrift der Überlassungszeit-
punkt der Waren mit Anschreibung 
durch den Wirtschaftsbeteiligten in sei-
nen betrieblichen Aufzeichnungen er-
folgt, sind die Abfertigungszollstellen 
dazu berechtigt, bei bestimmten Waren 
oder für einen bestimmten Zeitraum 
abweichende Regelungen zur Überlas-
sung zu treffen. Dies passiert risikoori-
entiert und stichprobenhaft. Die Bewil-
ligungshauptzollämter sind verpflichtet, 
zu jeder Bewilligung im Rahmen einer 
einheitlichen Vorgehensweise an min-
destens einem Anschreibeort einmal 
jährlich abweichende Regelungen zur 
Mitteilung über die Anschreibung der 
Waren durch die zuständige Abferti-
gungszollstelle treffen zu lassen.  

Bezüglich der nachträglichen Prüfungen 
und Überwachungsmaßnahmen durch 
das Sachgebiet Prüfungsdienst wurde 
in der Dienstvorschrift eine Kontroll-
maßnahme ergänzt. Das Sachgebiet 
Abgabenerhebung beauftragt das 
Sachgebiet Prüfungsdienst mindestens 
einmal innerhalb von drei Jahren mit 
der Durchführung einer zollamtlichen 
Überwachungsmaßnahme. Dadurch 
sollen gegenüber dem Beteiligten ein 
hinreichender Unsicherheitsfaktor ge-
wahrt sowie abgaben- und verjährungs-
relevante Risiken frühzeitig erkannt 
werden. 

Bei der Aussetzung von vereinfachten 
Verfahren und der Aussetzung von 
AEO-Zertifikaten bzw. Bewilligungen 
mit gleichlautenden Kriterien ist eine 
einheitliche Handhabung anzustreben. 

Die Gründe für die Aussetzung sind 
den betroffenen Arbeitsbereichen in 
geeigneter Weise mitzuteilen und die 
Maßnahmen zu koordinieren.  

Der Standardkontrollplan, welcher in 
der Dienstvorschrift unter der Anlage 
1a zu finden ist, wurde vom Hauptzoll-
amt Nürnberg neu gefasst. Zudem 
wurde das Muster eines Monitoring-
plans, welches unter der Anlage 1b zu 
finden ist, ergänzt.  

Fazit 
Unternehmen können durch die Nut-
zung von vereinfachten Verfahren zur 
Überführung von Waren in den zoll-
rechtlich freien Verkehr ihre Zollprozes-
se effektiver, schneller und wirtschaft-
licher gestalten. Die Anforderungen an 
die Bewilligungen für das VAV und ASV 
sind jedoch an diverse Voraussetzun-
gen geknüpft, die die Unternehmen vor 
Herausforderungen stellt. Unterneh-
men, die das VAV oder das ASV bereits 
nutzen bzw. künftig in Anspruch neh-
men möchten, sollten sich mit diesen 
Neuerungen und Konkretisierungen 
vertraut machen. Diese Aktualisierung 
der Dienstvorschrift zeigt, dass die An-
forderungen für Bewilligungen seitens 
der Zollbehörden weiter steigen. Be-
sonders durch die Anpassung an die 
Regelungen, die gleichfalls für den Er-
halt des AEO-Zertifikates gelten, ist bei 
den Bewilligungskriterien für das ASV 
und VAV kaum mehr ein Unterschied 
zu den Bewilligungskriterien des AEO 
zu erkennen. Die Vorschriften zur fort-
laufenden Überwachung durch die Be-
hörden sind ebenfalls verschärft wor-
den. 

Keine Bindung an verbindli-
che Zolltarifauskünfte von 
anderen Mitgliedstaaten 

Grundsätzlich gilt bei verbindlichen Zoll-
tarifauskünften (vZTA) die gemein-
schaftsweite Bindungswirkung gem. 
Art. 12 Abs. 2 Zollkodex (ZK) i. V. m. 
Art. 11 Zollkodex-Durchführungs-
verordnung (ZK-DVO). Diese besagt, 
dass eine von den Zollbehörden eines 
Mitgliedstaats erteilte vZTA grundsätz-
lich in gleicher Weise alle Zollbehörden 
der EU-Mitgliedstaaten bindet.  

Nachfolgend wird ein Urteil des Finanz-
gerichts (FG) Hamburg zum Thema 
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vZTA vorgestellt, aus dem hervorgeht, 
dass die Zollbehörde in Deutschland je-
doch nicht in jeder Hinsicht an die vZTA 
eines anderen Mitgliedstaates gebun-
den ist. 

FG Hamburg, Urteil vom 24. Februar 
2015, 4 K 131/13 

Mit Urteil vom 24. Februar 2015 hat 
das FG Hamburg entschieden, dass 
weder das FG, noch die Zollbehörde an 
eine vZTA eines anderen Mitgliedstaa-
tes gebunden sind.  

Sachverhalt 
Die Klägerin führt Geräte ein, die zur 
Geldannahme eingesetzt werden und 
beispielsweise in Parkschein- oder Ti-
cketautomaten eingebaut werden. Die 
Klägerin beantragte die Erteilung einer 
vZTA in Deutschland für diese Ware 
und schlug die zolltarifliche Einreihung 
in die Unterposition 9031 49 („Instru-
mente, Apparate, Geräte und Maschi-
nen zum Messen oder Prüfen, …“) vor. 
Mit der vZTA vom 26. Januar 2012 reih-
te der Beklagte die Ware allerdings in 
die Unterposition 8472 90 („Andere Bü-
romaschinen und -apparate zum Bei-
spiel …, automatische Banknotenaus-
gabegeräte, Geldsortier-, Geldzähl- oder 
Geldeinwickelmaschinen, …“) ein, da 
es sich demnach um eine Multifunkti-
onsmaschine zur Prüfung, Zählung, 
Sortierung, Aufbewahrung und Heraus-
gabe von Banknoten handele, wobei 
die Geldzählung die Hauptfunktion sei.  

Daraufhin legte die Klägerin am 22. 
Februar 2012 Einspruch ein. Der Ein-
spruch wurde mit Einspruchsentschei-
dung vom 02. September 2013 mit der 
Begründung, dass der Begriff Büroma-
schine sehr weit auszulegen und die 
Prüfung der Banknoten nicht Haupt-
funktion des Gerätes sei, zurückgewie-
sen. In der am 01. Oktober 2013 beim 
FG eingereichten Klage erläuterte die 
Klägerin ihr ursprüngliches Begehren 
mit der Begründung, die Überprüfung 
der Banknoten sei die Hauptfunktion 
des Geräts, da diese Funktion im Ver-
gleich zu den anderen deutlich komple-
xer und für den Käufer entscheidend 
sei. Zudem sei die Geldscheinprüfung 
nicht im Wortlaut der Position 8472 ge-
nannt und die optische Prüfung von 
Geld keine typische Bürotätigkeit. 
Schließlich verwies die Klägerin auf ei-

ne britische vZTA vom 23. Februar 
2012, mit der ein nahezu identisches 
Gerät in die Unterposition 9031 4990 
eingereiht worden sei. 

Der Beklagte beantragt die Abweisung 
der Klage. Er begründet dieses Begeh-
ren damit, dass der Umgang mit Geld 
im weiteren Sinne eine buchhalterische 
Tätigkeit darstelle. In der Position 9031 
sei die Ware nur bezüglich der Prüf-
funktion und damit nicht vollständig er-
fasst. Zudem besitze die Ware, die Ge-
genstand der britischen vZTA vom 23. 
Februar 2012 sei, weniger Funktionen 
als die Ware der Klägerin. Die Recht-
mäßigkeit der britischen vZTA sei anzu-
zweifeln.  

Entscheidungsgründe 
Nach ständiger Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union 
(EuGH) sowie des Bundesfinanzhofs 
(BFH) ist das entscheidende Kriterium 
für die zollrechtliche Tarifierung von 
Waren allgemein in deren objektiven 
Merkmalen und Eigenschaften zu su-
chen, wie sie im Wortlaut der Positio-
nen und Unterpositionen und in den 
Anmerkungen zu den Abschnitten oder 
Kapiteln des Gemeinsamen Zolltarifs 
festgelegt sind. 

Die streitgegenständliche Ware ist 
nach Auffassung des FG mit den in den 
Erläuterungen zum Harmonisierten 
System (HS) zur Position 8472 genann-
ten Waren in einer Weise vergleichbar, 
die es rechtfertigt, sie ebenfalls in die-
se Position einzureihen.  

Des Weiteren kann sich die Klägerin 
nicht auf die britische vZTA vom 23. 
Februar 2012 stützen, obwohl es sich 
um eine vergleichbare Ware handelt. 
Denn eine bereits erteilte vZTA soll le-
diglich als Indiz für die Einreihung der 
eigenen Ware dienen. Weiterhin hält 
der Senat diese britische vZTA für nicht 
zutreffend. 

Zudem trifft die Bindungswirkung, wel-
che für eine vZTA grundsätzlich gilt, nur 
auf den Berechtigten zu. Dritte können 
nicht verlangen, dass die für die Einrei-
hung ihrer Ware zuständige Zollstelle 
die in einer vZTA zum Ausdruck kom-
mende Einreihungsauffassung des Drit-
ten übernimmt.  

Somit seien der Beklagte und der er-
kennende Senat nicht an die vZTA ge-
bunden.  

Fazit 
Trotz der grundsätzlich geltenden ge-
meinschaftsweiten Bindungswirkung 
bei vZTA‘en nach Art. 12 Abs. 2 ZK i.V. 
m. Art. 11 ZK-DVO, stellt das FG im 
vorliegenden Fall klar, dass die deut-
sche Zollverwaltung die Nichtanwen-
dung von durch ausländische Zollbe-
hörden erteilten vZTAen damit 
begründen kann, dass sie diese für 
nicht zutreffend hält.  

Die Bindungswirkung greift grundsätz-
lich nur für den Berechtigten der vZTA. 
Dritte können die Übernahme der Ein-
reihungsauffassung in einer bereits er-
teilten vZTA nicht bei der für die Einrei-
hung ihrer Ware zuständigen Zollstelle 
verlangen. Jedoch kann eine solche 
durchaus Indizwirkung für einen ande-
ren Antragsteller und dessen Begehren 
auf Erteilung einer vZTA für eine ver-
gleichbare Ware entfalten. 

Interessant ist in diesem Fall jedoch, 
dass selbst dieser Anhaltspunkt nach 
Auffassung des FG nicht greift, wenn 
die deutsche Zollbehörde die vZTA zu 
der vergleichbaren Ware für nicht zu-
treffend erachtet. Eine EU-weite Eini-
gung kann folglich nur dann greifen, 
wenn die Europäische Kommission ei-
ne verbindliche Entscheidung trifft, ins-
besondere eine Einreihungsverordnung 
erlässt.  

Anwendung eines unter-
nehmensspezifischen Anti-
dumpingzollsatzes ‒ keine 
nachträgliche Vorlage von 
erforderlichen Unterlagen bei 
der Zollanmeldung 

FG Hamburg, Urteil vom 23. Juni 2015, 
4 K 216/14 

Durch die Erhebung von Antidumping-
zöllen soll der europäische Markt vor 
der Einfuhr von verschiedenen Waren 
zu Tiefstpreisen geschützt werden. 

Die EU-Kommission hat mit der Durch-
führungsverordnung (EU) Nr. 412/2013 
(DVO) einen endgültigen Antidumping-
zoll auf die Einfuhren von Geschirr und 
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anderen Artikeln aus Keramik für den 
Tisch- oder Küchengebrauch, mit Ur-
sprung in der Volksrepublik China ein-
geführt.  

Die DVO sieht unternehmensspezifi-
sche Antidumpingzollsätze vor. Voraus-
setzung für die Anwendung eines un-
ternehmensspezifischen Zollsatzes ist, 
dass den Zollbehörden eine gültige 
Handelsrechnung vorgelegt wird, die 
den Vorgaben in Anhang II der DVO 
entspricht (Herstellererklärung unter 
Angabe des TARIC-Zusatzcodes).  

Sachverhalt 
In dem Streitfall hatte ein Unternehmen 
(Klägerin) bei vier Zollanmeldungen ver-
sehentlich den falschen Zusatzcode, 
der sich auf die Höhe des Antidum-
pingzollsatzes auswirkt, angegeben. 
Daher wurde vom beklagten Hauptzoll-
amt zu jeder Einfuhr ein Abgabenbe-
scheid mit einem Antidumpingzollsatz 
in Höhe von 36,1 % festgesetzt. Die 
Klägerin beantragte die nachträgliche 
Verringerung des Antidumpingzolls (Er-
lass), da der Zusatzcode versehentlich 
falsch angegeben worden sei. Dem Er-
lassantrag lagen erstmals Handelsrech-
nungen mit Erklärung des Rechnungs-
stellers gemäß Anhang II der DVO bei. 
Bei einer Anwendung des unterneh-
mensspezifischen Antidumpingzollsat-
zes, würde dieser lediglich 17,9 % be-
tragen. 

Das Hauptzollamt lehnte den Erlass 
und den dagegen eingelegten Ein-
spruch ab, woraufhin die Klägerin Klage 
erhob. 

Entscheidungsgründe 
Das Finanzgericht wies die Klage als 
unbegründet zurück und führte im We-
sentlichen aus: 

Der Erlassanspruch der Klägerin ergäbe 
sich nicht aus dem Artikel 236 Zollko-
dex (ZK), wonach Einfuhrabgaben er-
stattet werden, wenn nachgewiesen 
wird, dass der Betrag im Zeitpunkt der 
Zahlung nicht gesetzlich geschuldet 
war. Es könne nicht davon ausgegan-
gen werden, dass der festgesetzte An-
tidumpingzoll im Zeitpunkt der buch-
mäßigen Erfassung nicht gesetzlich 
geschuldet war. Für die Frage, welcher 
Antidumpingzollsatz zur Anwendung 
komme, sei auf den maßgebenden 

Zeitpunkt abzustellen. Im maßgeben-
den Zeitpunkt sei weder der zutreffen-
de TARIC-Zusatzcode angemeldet wor-
den, noch hätten die Handelsrechnun-
gen vorgelegen. In diesem Fall schulde 
die Klägerin den Antidumpingzoll in der 
festgesetzten Höhe von 36,1 %. Auch 
die Voraussetzungen eines Erstat-
tungsanspruchs nach Artikel 239 ZK lä-
gen nicht vor, da weder ein Fall nach 
Artikel 900 bis 903 der Zollkodex-
Durchführungsverordnung (ZK-DVO) 
noch ein besonderer Umstand vorliege. 
Zuletzt kommt nach Ansicht des Fi-
nanzgerichts auch die Anwendung des 
Artikels 78 ZK nicht in Betracht. Nach 
Artikel 78 ZK können die Zollbehörden 
nach der Überlassung der Waren auf 
Antrag des Anmelders eine Überprü-
fung und Korrektur der Anmeldung vor-
nehmen. Die Prüfung beziehe sich aber 
auf die Richtigkeit der Angaben in der 
Anmeldung. Artikel 78 ZK ermögliche 
also die Korrektur von Zollanmeldun-
gen, allerdings nicht die nachträgliche 
Vorlage erforderlicher Unterlagen.  

Anmerkung 
Die Anwendung unternehmensspezifi-
scher Antidumpingzollsätze ist derzeit 
Gegenstand vieler Rechtsstreite mit 
der Zollverwaltung. Dabei geht es nicht 
nur um die Frage, ob die erforderliche 
Handelsrechnung auch noch nachträg-
lich vorgelegt werden kann, sondern 
auch um formale Anforderungen an die 
Herstellererklärung in der Rechnung.  

Um als betroffener Einführer Streitig-
keiten mit der Zollverwaltung zu ver-
meiden, empfehlen wir daher die Han-
delsrechnung im maßgebenden 
Zeitpunkt vorzulegen und genau zu prü-
fen, ob die Herstellererklärung den 
formalen Anforderungen genügt. 

WTO-Einigung: Zölle für 200 
IT-Produkte fallen weg 

Ab Mitte 2016 können die Zölle für ca. 
200 IT-Produkte durch eine Einigung 
der Europäischen Union, der Vereinig-
ten Staaten, China und der Mehrheit 
der Mitglieder der Welthandelsorgani-
sation (WTO) wegfallen. Die weltwei-
ten Kosten für Ex- und Importe solcher 
Produkte können damit erheblich sin-
ken. Einer Prognose der Branchenver-
bände zufolge, können deutsche Im-

porteure im Jahr mit Zolleinsparungen 
in dreistelliger Millionenhöhe rechnen.  

Das Spektrum der künftig zollfrei han-
delbaren IT-Produkte reicht von Spei-
cherchips über Smartphones und Navi-
gationssysteme bis hin zu medizinisch-
en Geräten. Der Handel mit diesen Wa-
ren hat, laut Generaldirektor der Welt-
handelsorganisation (WTO) Roberto 
Azevêdo, ein Gesamtvolumen von 1,3 
Billionen Dollar. Das entspricht einem 
Anteil von 7 % am gesamten Welthan-
del. 

Das ursprüngliche Abkommen für In-
formationstechnologie stammt aus 
dem Jahr 1997, in dem Smartphones 
und Internet nicht weit verbreitet wa-
ren. Der deutsche Zoll neigte bisher da-
zu, IT-Geräte, die nicht auf der alten 
Liste für zollfreie IT-Produkte explizit 
aufgeführt waren, als Unterhaltungs-
technologie einzustufen und mit 14 % 
zu belegen.  

Das erweiterte „Information Technolo-
gy Agreement“ soll im Dezember offi-
ziell von den Wirtschafts- und Han-
delsministern während der zehnten 
Ministerialkonferenz der Organisation in 
Nairobi verabschiedet werden. Es wäre 
damit die erste Vereinbarung zum wei-
teren Zollabbau seit 18 Jahren auf 
WTO-Ebene. 

Hinzurechnung von Lizenz-
gebühren zum Zollwert 

FG Düsseldorf, Beschluss vom 1. April 
2015, 4 K 2163/13 Z 

Nach Artikel 32 Zollkodex (ZK) müssen 
unter bestimmten Voraussetzungen im 
Zusammenhang mit eingeführten Wa-
ren gezahlte Lizenzgebühren bei der 
Zollwertermittlung dem tatsächlich ge-
zahlten oder zu zahlenden Preis hinzu-
gerechnet werden. 

Zu der zollwertrechtlichen Beurteilung 
der Lizenzgebühren hat das Finanzge-
richt (FG) Düsseldorf dem Gerichtshof 
der Europäischen Union (EuGH) mit 
dem oben genannten Beschluss Fragen 
zur Vorabentscheidung vorgelegt. 

Der Vorlage ging ein Streitfall voraus, in 
dem die Beteiligten über die zollwert-
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rechtliche Beurteilung von Lizenzge-
bühren für Warenzeichen streiten. 

Vorlagefragen an den EuGH 
Im Wesentlichen will das vorlegende 
Finanzgericht nachfolgende Fragen ge-
klärt wissen: 

 Können Lizenzgebühren zum Zoll-
wert hinzugerechnet werden, ob-
wohl die Entstehung der Lizenzge-
bühren weder bei Vertragsschluss 
zwischen Käufer und Verkäufer 
noch im Zeitpunkt der Zollschul-
dentstehung feststeht? 

Das vorlegende Gericht hält dies un-
ter Hinweis auf vertragliche Ge-
währleistungsansprüche und nach-
trägliche Preisanpassungen für 
möglich, da der Lizenzvertrag vor 
dem maßgebenden Zeitpunkt ge-
schlossen worden war. 

 Können sich Lizenzgebühren für 
Warenzeichen auf die eingeführte 
Waren beziehen, obwohl die Li-
zenzgebühren auch für Dienstleis-
tungen und die Nutzung des ge-
meinsamen Namens des Konzerns 
gezahlt werden? 

Nach Ansicht des FG Düsseldorf 
führt die Zahlung von Lizenzgebüh-
ren auch für Dienstleistungen nicht 
dazu, ihnen den Bezug zu den ein-
geführten Waren abzusprechen. 

 Können Lizenzgebühren für Waren-
zeichen eine Bedingung für das 
Kaufgeschäft sein, obwohl ihre Zah-
lung von einem mit dem Verkäufer 
und dem Käufer verbundenen Un-
ternehmen verlangt wird und geleis-
tet worden ist? Nach Auffassung 
des Gerichts kann dann, wenn die 
Zahlung der Lizenzgebühren von ei-
nem mit dem Verkäufer und dem 
Käufer verbundenen Unternehmen 
verlangt wird, diese Zahlung Bedin-
gung des Kaufgeschäfts sein. 

 Hat die angemessene Aufteilung 
der Lizenzgebühren nach eingeführ-
ten Waren und nach Dienstleistun-
gen zur Folge, dass nur der Zoll-
wert, der nach der Transaktions-
wertmethode (Artikel 29 ZK) ermit-
telt wurde, korrigiert werden darf 
oder dürfen die Lizenzgebühren 
auch aufgeteilt werden, wenn der 
Zollwert nach einer Folgemethode 
(Art. 31 ZK) berechnet wurde? 

Das FG Düsseldorf neigt dazu, auch 
im Fall einer Zollwertermittlung nach 
Artikel 31 ZK eine Aufteilung der Li-
zenzgebühren vorzunehmen. 

Anmerkung 
Die Zahlung von Lizenzgebühren ist ein 
Schwerpunkt in Prüfungen durch die 
Zollverwaltung. Zudem ist dies ein sehr 
komplexes Thema, das immer wieder 
Anlass zu Auseinandersetzungen mit 
der Zollverwaltung bietet. Von daher 
wird der EuGH im Streitfall hoffentlich 
einiges zur Klarstellung der zollwert-
rechtlichen Behandlung von Lizenzzah-
lungen beitragen. 

Im ab dem 1. Mai 2016 anzuwenden-
den Unionszollkodex wird es zu einer 
Änderung der Rechtslage vor allem für 
Markenzeichenlizenzen kommen. Die 
bisherigen zusätzlichen Voraussetzun-
gen für eine Hinzurechnung bei der 
Zollwertermittlung werden entfallen, so 
dass künftig für alle geistigen Eigen-
tumsrechte dieselben Voraussetzungen 
gelten werden.  

Bekanntmachung der ameri-
kanischen Zollbehörde zur 
Unterstützung von Exporteu-
ren bei Tarif- und Zollwert-
streitigkeiten 

Zukünftig gibt es für US-Exporteure 
grundsätzlich die Möglichkeit, die U.S. 
Customs and Border Protection (US-
Zollverwaltung, CBP) bei Streitigkeiten 
zur zolltariflichen Einreihung und Zoll-
wertermittlung zu kontaktieren.  

Die CBP prüft dann zum Beispiel die 
zolltarifliche Einreihung, sofern drittlän-
dische Zollbehörden anderer Auffas-
sung als der US-Exporteur sind. Im sog. 
Federal Register, der Internetseite des 
Bundesregisters der Vereinigten Staa-
ten, hat die US-Zollverwaltung am 18. 
Juni 2015 auf diese Möglichkeit für US-
Exporteure hingewiesen (Online-
Fundstelle: 
https://federalregister.gov/a/2015-
14968). 

Die zolltarifliche Einreihung beruht auf 
international einheitlichen Grundsätzen, 
in den meisten Staaten auf dem Har-
monisierten System (HS) der Weltzoll-
organisation (WZO). Hierbei sind die 

ersten sechs Stellen der Zolltarifnum-
mer identisch. Sollte es zwischen zwei 
oder mehr Mitgliedern der WZO zu un-
terschiedlichen Ansichten bei der zollta-
riflichen Einreihung kommen, können 
Mitgliedstaaten bei verschiedenen 
Gremien der WZO ein Streitschlich-
tungsverfahren einleiten, was jedoch 
sehr langwierig sein kann.  

Die CBP begutachtet den Fall und ver-
sucht, bei den jeweiligen Zollbehörden 
im Drittland zu intervenieren, sollte der 
Auffassung des Exporteurs gefolgt 
werden können. Innerhalb von 60 Ta-
gen soll der Exporteur dann eine erste 
Antwort hinsichtlich des Verfahrens-
standes erwarten können.  

Analog verhält es sich mit Zollwerter-
mittlungen, die gleichermaßen auf in-
ternational einheitlichen Grundsätzen 
beruhen. Den Grundsatz bildet hier der 
GATT-Zollwertkodex (GZK), ein multila-
terales Abkommen der Welthandelsor-
ganisation, das für die Vertragspartner 
im jeweiligen Mitgliedstaat verpflich-
tend ist. 

Diese Neuerung ist für alle US-
Exporteure anwendbar. Es können so-
mit auch deutsche Firmen mit amerika-
nischen Tochterunternehmen, die Wa-
ren aus den USA beispielsweise in die 
EU exportieren, von diesem Angebot 
der CBP Gebrauch machen, wenn das 
HS und der GZK unterschiedlich ausge-
legt werden sollten.  

Da bisher noch keine Fälle bekannt 
sind, in denen sich US-Exporteure bei 
Tarif- und Zollwertstreitigkeiten an die 
CBP gewandt haben, bleibt die Reakti-
on der Zollverwaltungen in der Ge-
meinschaft dahingehend abzuwarten. 

EU ‒ Einigung zum Freihan-
delsabkommen mit Vietnam 
erzielt 

Die Europäische Union und Vietnam 
haben sich Anfang August nach zwei-
einhalb Jahren Verhandlungen auf die 
Grundsätze eines Freihandelsabkom-
mens geeinigt. Dabei handelt es sich 
um das anspruchsvollste und umfang-
reichste Freihandelsabkommen, das die 
Europäische Union jemals mit einem 
Entwicklungsland abgeschlossen hat.  

https://federalregister.gov/a/2015-14968
https://federalregister.gov/a/2015-14968
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Die Verhandlungspartner vereinbarten 
neben der Eliminierung der Zolltarife 
zum Beispiel leichtere Marktzugänge in 
mehreren Dienstleistungssektoren, ei-
nen besseren Schutz von Investitionen 
sowie den Schutz des geistigen Eigen-
tums inklusive geographischer Her-
kunftsbezeichnungen und den Abbau 
von nichttarifären Handelshemmnissen.  

Bis Ende 2015 wollen die Parteien die 
letzten Details des Präferenzabkom-
mens klären und den Vertrag unter-
schreiben. Mit einer vorläufigen An-
wendung ist allerdings nicht vor 2017 
zu rechnen. Der Ratifizierungsprozess 
dürfte sich bis 2017 oder 2018 hinzie-
hen, anschließend werden die vertrag-
lichen Regelungen mit Übergangsfris-
ten von bis zu zehn Jahren in Kraft 
treten. 

Unionszollkodex: Gesetzge-
bungsverfahren und rechtli-
che Änderungen 

Der Unionszollkodex (UZK) soll ab dem 
1. Mai 2016 Anwendung finden. Vo-
raussetzung hierfür ist, dass sowohl 
das Europäische Parlament als auch der 
Rat den im Gesetzgebungsverfahren 
vorgelegten delegierten Rechtsakten 
nicht widersprechen. Die Frist für die 
Prüfung und Begutachtung der Entwür-
fe beträgt zwei Monate. Bereits im Juli 
2015 lagen die Durchführungsbestim-
mungen in englischer Fassung vor. Seit 
Kurzem können diese ebenfalls in allen 
anderen europäischen Landesprachen 
eingesehen werden. Gelingt es bis zum 
20.Oktober 2015 nicht, eine abschlie-
ßende Bewertung der delegierten 
Rechtsakte vorzunehmen, besteht die 
Möglichkeit, die Frist um weitere zwei 
Monate zu verlängern. Dies gilt als sehr 
wahrscheinlich, da schon jetzt mehrere 
Mitgliedstaaten formelle Übersetzungs-
fehler anmahnen.  

Trotz der derzeitigen unklaren Situation 
bei der Bewertung der delegierten 
Rechtsakte, tagt bereits seit Anfang 
September der Zollkodexausschuss. 
Der Ausschuss setzt sich aus den Ver-
tretern der einzelnen Mitgliedsstaaten 
zusammen und soll über die Durchfüh-
rungsrechtsakte abstimmen. Dies kann 
jedoch erst erfolgen, wenn die dele-
gierten Rechtsakte angenommen wur-

den. Erst dann gilt der Unionszollkodex 
als vollumfänglich in Kraft gesetzt. 

Da sich mit dem UZK zahlreiche rechtli-
che Änderungen ergeben, sollten Un-
ternehmen die Entwicklung des Ge-
setzgebungsverfahrens genau 
beobachten. Es wird empfohlen, früh-
zeitig Änderungsanalysen durchzufüh-
ren und gegebenenfalls Prozessanpas-
sungen vorzunehmen. Insbesondere, 
da die Zollbehörden bei Neubewertun-
gen die Einhaltung des Unionszollkodex 
prüfen werden. Dies gilt unter anderem 
auch für erteilte zollrechtliche Bewilli-
gungen. Sie werden im Zuge eines 
Monitoringverfahrens geprüft und an 
die neue Rechtslage angepasst. Dabei 
bestehen wiederum Übergangsregula-
rien gemäß der delegierten Rechtsakte. 
Dem zugrunde liegend sollen beste-
hende Bewilligungen vorerst über die 
Anwendbarkeit des UZK hinaus Gültig-
keit besitzen. Spätestens zum 1. Mai 
2019 werden diese jedoch auch erlö-
schen und es müssen neue Beantra-
gungen erfolgen. Treten bei bestehen-
den Bewilligungen vorzeitige und 
notwendige Änderungen auf, findet der 
Unionszollkodex für das Bewilligungs-
verfahren Anwendung. Unabhängig da-
von, wie unwesentlich die Anpassun-
gen in der Bewilligung auch erscheinen 
mag. Ebenfalls gilt das abzulösende 
Zollrecht für Bewilligung mit einer be-
grenzten Gültigkeitsdauer (z.B. bei Ver-
edelungsverfahren) auch nur bis zum 
Zeitpunkt der Befristung. Diese Verfah-
rensregeln sollten für Bewilligungsin-
haber Anlass sein, sich trotz bestehen-
der Übergangsregeln frühzeitig mit den 
Rechtsänderungen des Unionszollko-
dex auseinander zu setzen, um eventu-
elle Prozessumstellungen reaktions-
schnell einzusteuern. 

Elektronische Beantragung 
der EORI-Nummer 

Die EORI-Nummer (Economic Opera-
tors´ Registration and Identification) 
dient der Registrierung und Identifizie-
rung von Wirtschaftsbeteiligten bei den 
Zollbehörden und ist in der gesamten 
Europäischen Union gültig.  

Seit dem Inkrafttreten der Verordnung 
(EG) Nr. 312/2009 zur Änderung der 
Zollkodex-Durchführungsverordnung 
am 1. Juli 2009 ist die Angabe der 

EORI-Nummer für die Wirtschaftsbetei-
ligten verpflichtend und Voraussetzung 
für die Zollabwicklung in der Europäi-
schen Union (Art. 4k Abs. 1 Zollkodex-
Durchführungsverordnung). 

Seit dem 29. Juni 2015 besteht für 
Wirtschaftsbeteiligte in Deutschland 
erstmals die Möglichkeit die Vergabe, 
Änderung sowie Beendigung der EORI-
Nummer auch elektronisch mittels des 
neuen Internetbeteiligten-Antrags (IBA) 
zu veranlassen.  

Bei dem neuen IBA handelt es sich um 
ein interaktiv gestaltetes Onlineformu-
lar, mit dessen Hilfe Anträge direkt 
übermittelt werden können. Unter der 
automatisch generierten IBA-
Registriernummer sind alle übermittel-
ten Daten abgespeichert. Dies ermög-
licht es dem Wirtschaftsbeteiligten, je-
derzeit den aktuellen Status seines 
eingereichten Antrags abrufen zu kön-
nen. 

Der Antrag selbst ist aber weiterhin 
rechtskräftig zu unterzeichnen und per 
Post, Fax oder E-Mail dem Informa-
tions- und Wissensmanagement Zoll 
(IWM) zu übermitteln.  

STROM- UND ENERGIESTEUERRECHT 

Weiterleistung von Strom an 
Aussteller einer Messe 

FG Düsseldorf , Urteil vom 8. Juli 2015, 
4 K 185/14 VSt 

Das Urteil des FG Düsseldorf behandelt 
die Frage, ob einem Messebetreiber, 
welcher den teilnehmenden Ausstel-
lern Strom für deren Messestände zur 
Verfügung stellt, eine Vergütung der 
Stromsteuer nach § 9b Abs. 1 Satz 1 
Stromsteuergesetz (StromStG) für wei-
tergeleisteten Strom zusteht. 

Sachverhalt/Ausgangsverfahren 
Die Klägerin wies ihren Ausstellern 
Standorte zu und übernahm oder be-
auftragte die entsprechenden Installati-
onen, unter anderem für Strom. In die-
sem Zusammenhang wurde den 
Ausstellern direkt eine Verbrauchsstelle 
zugeteilt und sichergestellt, dass nur 
der jeweilige Aussteller an der ihm zu-
geteilten Verbrauchsstelle Strom ent-
nehmen konnte. 



8 / Customs & Trade Newsletter / Tax / Oktober 2015 
 

© 2015 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative  
(„KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Der Name KPMG, das Logo und „cutting through complexity“ sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International. 

 

Weiterhin hat sich die Klägerin vertrag-
lich vorbehalten, die Stromanschlüsse 
herzustellen und den verbrauchten 
Strom den Ausstellern entsprechend zu 
berechnen. 

Die Klägerin hat die weitergeleisteten 
Strommengen in ihrem Entlastungsan-
trag nach § 9b Abs. 1 Satz 1 StromStG 
als eigene Stromentnahme geltend 
gemacht.  

Urteil 
Nach § 9b Abs. 1 Satz 1 StromStG wird 
eine Steuerentlastung auf Antrag ge-
währt für nachweislich zum Regelsteu-
ersatz versteuerten und nicht steuerbe-
freiten Strom, den ein Unternehmen 
des Produzierenden Gewerbes für be-
triebliche Zwecke entnommen hat. Die 
Entnahme von Strom stellt nach dem 
Urteil des FG Düsseldorf einen Realakt 
dar, mit dem der eigentliche Strom-
verwender, der Letztverbraucher, den 
Strom verbraucht.  

Entgegen der Annahme der Klägerin 
hat nach dem Urteil nicht sie selbst, 
sondern die Aussteller den ihnen von 
der Klägerin zur Verfügung gestellten 
Strom entnommen. Der Strom wurde 
durch sie als Letztverbraucher für eige-
ne betriebliche Zwecke innerhalb des 
Messestandes verbraucht.  

Durch die vertraglichen Bestimmungen, 
mit welchen sich die Klägerin verpflich-
tet, die Stromanschlüsse herzustellen 
und den Strom an die Aussteller zu be-
rechnen, bezieht sie Strom und leistet 
diesen im Sinne des § 1a Abs. 2 
Stromsteuer-Durchführungsverordnung 
an ihre Vertragspartner weiter. 

Mithin hat das beklagte Hauptzollamt 
nach Auffassung des FG Düsseldorf 
der Klägerin zu Recht die Steuerentlas-
tung für den an die Aussteller weiterge-
leiteten Strom versagt.  

Hinweis 
Das vorliegende Urteil zeigt erneut, wie 
wichtig es ist, die strom- und energie-
steuerrechtlichen Sachverhalte im Un-
ternehmen genau zu kennen und zu-
treffend zu beurteilen. Nur so können 
Entlastungsanträge rechtlich zutreffend 
gestellt und Rückforderungen vermie-
den werden.  

Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, 
dass die tatsächlichen Letztverbraucher 
– im besprochenen Fall die Aussteller – 
selbst eine Entlastung der Stromsteuer 
beantragen können, wenn die Voraus-
setzungen des § 9b Abs. 1 Satz 1 
StromStG in ihrer Person vorliegen. 

Entlastung von der Energie-
steuer im Fall der beruflichen 
Nutzung eines Privatflug-
zeugs durch den Geschäfts-
führer 

FG Düsseldorf, Urteil vom 1. April 
2015, 4 K 454/13 VE 

Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf hat 
mit Urteil vom 1. April 2015 entschie-
den, dass ein Anspruch auf Vergütung 
der Energiesteuer besteht, wenn der 
Geschäftsführer eines Unternehmens 
in seinem Privatflugzeug Luftfahrtbe-
triebsstoffe nicht für die private nicht-
gewerbliche Luftfahrt verwendet, son-
dern gewerbsmäßig Personen 
befördert hat. 

Sachverhalt 
Der Kläger hatte mehrere Führungspo-
sitionen in einer Unternehmensgruppe 
inne und nahm für die Unternehmen 
Geschäftstermine wahr. Dazu nutzte er 
sein eigenes Flugzeug, welches er 
selbst flog. Für einen Teil der Flüge en-
gagierte er einen Co-Piloten; zu einigen 
Terminen nahm er Geschäftspartner 
mit. Seine Flugleistungen rechnete er 
zu handelsüblichen Preisen mit den Un-
ternehmen ab. Aus den Flügen und 
dem Verkauf des Flugzeugs erzielte er 
insgesamt einen Gewinn.  

Für Flüge, die der Kläger in den Jahren 
2008 bis 2010 für Unternehmen seiner 
Unternehmensgruppe unternommen 
und in Rechnung gestellt hatte, bean-
tragte er die Vergütung der Energie-
steuer gem. § 52 Abs. 2 EnergieStG i. 
V. m. § 27 Abs. 2 Nr. 1 EnergieStG. 
Hierzu legte er Rechnungen über den 
Kerosin-Bezug, Aufstellungen der ge-
schäftlichen und privaten Flüge und de-
ren Flugdauer sowie von ihm erstellte 
Rechnungen für seine Dienstleistung 
vor.  

Die beantragte Vergütung der Energie-
steuer lehnte das Hauptzollamt mit der 

Begründung ab, dass der Kläger kein 
Luftfahrtunternehmer sei. Er habe kei-
ne entgeltlichen Luftfahrtdienstleistun-
gen erbracht, sondern sein Flugzeug - 
mit sich selbst als Piloten - lediglich ge-
gen Entgelt verchartert. Die Flüge hät-
ten ganz überwiegend dazu gedient, 
ihn zu diversen Geschäftsterminen zu 
befördern. 

Mit seiner fristgerecht erhobenen Klage 
verfolgte der Kläger sein Begehren wei-
ter und brachte diesbezüglich noch Fol-
gendes vor:  

Es sei ausreichend, wenn das Flugzeug 
mit Pilot gegen Entgelt gestellt werde. 
Gewerbsmäßigkeit und Gewinnerzie-
lungsabsicht seien ebenso wenig er-
forderlich wie eine Zulassung als Luft-
fahrtunternehmen. Die Steuerbefreiung 
stehe jedem zu, der Luftfahrtdienstleis-
tungen gegen Entgelt erbringe. 

Urteil  
Die Klage beim FG Düsseldorf hatte Er-
folg. Ein Anspruch auf Vergütung der 
Energiesteuer bestehe, weil der Kläger 
die Luftfahrtbetriebsstoffe nicht für die 
private nichtgewerbliche Luftfahrt ver-
wendet habe. Vielmehr habe er mit 
seinem Flugzeug gewerbsmäßig Per-
sonen befördert. Er sei von den Unter-
nehmen der Unternehmensgruppe be-
auftragt worden, sich selbst und 
etwaige andere Passagiere zu beför-
dern. Er habe seine Tätigkeit mit Ge-
winnerzielungsabsicht ausgeübt, denn 
seine Kunden hätten handelsübliche 
Preise gezahlt, die sogar über den Prei-
sen eines gewerblichen Mitbewerbers 
mit einem vergleichbaren Flugzeug ge-
legen hätten. Er habe auch auf eigenes 
Risiko und eigene Verantwortung ge-
handelt. 

Dass der Kläger kein Luftfahrtunter-
nehmen betrieben habe, sei unschäd-
lich. Für die Gewährung der Steuerbe-
freiung allein entscheidend sei der 
Umstand, dass das Flugzeug zur unmit-
telbaren Erbringung einer entgeltlichen 
Luftfahrtdienstleistung genutzt werde. 
Unerheblich sei es auch, wenn die 
Dienstleistung ausschließlich an andere 
Gesellschaften innerhalb eines Kon-
zerns erbracht werde. 
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Gegen die Entscheidung des FG wurde 
Revision eingelegt (Az. des BFH: VII R 
11/15). 

Fazit 
Das FG Düsseldorf stellt erneut seine 
Rechtsauffassung hinsichtlich der Ent-
lastung von der Energiesteuer gem. § 
52 Abs. 2 EnergieStG i. V. m. § 27 Abs. 
2 Nr. 1 EnergieStG klar. Die Vorausset-
zungen einer gewerbsmäßigen Beför-
derung von Personen im Sinne der 
energiesteuerrechtlichen Regelungen 
sind nach Auffassung des FG gegeben, 
wenn der Eigentümer des Flugzeugs 
Flüge zum eigenen Transport und unter 
Mitnahme etwaiger Passagiere gegen 
handelsübliches Entgelt durchführt. Vo-
raussetzung ist nicht, dass der Begüns-
tigte ein Luftfahrtunternehmen be-
treibt. Die Revision bleibt jedoch 
abzuwarten. 

Dennoch empfehlen wir denjenigen, 
die als Begünstigte unter diesen An-
wendungsbereich fallen, zumindest 
rein vorsorglich und fristwahrend einen 
Entlastungsantrag bei ihrem zuständi-
gen Hauptzollamt zu stellen. Die An-
tragsfrist hierzu endet am 31. Dezem-
ber 2015 für die im Kalenderjahr 2014 
verwendeten Energieerzeugnisse. Im 
Falle eines abschlägigen Bescheids ist 
es zudem angezeigt, unter Verweis auf 
die anhängige Revision Einspruch ein-
zulegen, um das Verfahren bis zur Ent-
scheidung durch den BFH offen zu hal-
ten.  

Gesetzliche Fristen im 
Strom- und Energiesteuer-
recht 

In dieser Rubrik möchten wir Sie  
regelmäßig auf aktuelle Fristen des  
Energie- und Stromsteuerrechts hin-
weisen.  

Antragsfrist für die Entlastung von 
gezahlter Energie- und Stromsteuer 
für das Kalenderjahr 2014 
Für Unternehmen des Produzierenden 
Gewerbes besteht die Möglichkeit, An-
träge auf Entlastung von bereits gezahl-
ter Strom- und Energiesteuer beim 
dem für sie zuständigen Hauptzollamt 
(HZA) zu stellen. Voraussetzung dafür 
ist unter anderem, dass Strom und 
Energieerzeugnisse für eigene betrieb-
liche Zwecke verwendet worden sind. 

Die Steuerentlastungen sind zum Bei-
spiel vorgesehen für: 

 Biokraftstoffe (§ 50 EnergieStG) 

 bestimmte Prozesse und Verfahren 
(§ 51 EnergieStG und § 9a 
StromStG) 

 die Stromerzeugung und die gekop-
pelte Erzeugung von Kraft und 
Wärme (§§ 53, 53a EnergieStG 
bzw. § 53b EnergieStG) 

 Spitzenausgleich für Unternehmen 
des Produzierenden Gewerbes (§§ 
54 und 55 EnergieStG sowie §§ 9b 
und 10 StromStG) 

 Strom, welcher zur Stromerzeugung 
verwendet wurde (§ 12a StromStV). 

Bitte beachten Sie, dass die gesetzliche 
Frist für die Beantragung dieser Entlas-
tungen für die im Jahr 2014 verbrauch-
ten Mengen an Strom und Energieer-
zeugnissen am 31. Dezember 2015 
abläuft. Da es sich um eine gesetzliche 
Ausschlussfrist handelt, ist eine Frist-
verlängerung nicht möglich, so dass ei-
ne Entlastung generell nur gewährt 
werden kann, wenn die Anträge bis 
zum Ende des Jahres beim zuständigen 
HZA eingereicht werden. 

Wir empfehlen Ihnen daher, eventuell 
noch bestehende Entlastungsmöglich-
keiten zeitnah zu prüfen und die ent-
sprechenden Anträge kurzfristig zu stel-
len. 

Frist zur Wahl zwischen monatlicher 
und jährlicher Stromsteueranmel-
dung: 31. Dezember 2015 
Sofern Strom steuerfrei bezogen wurde 
und die Stromsteuer entstanden ist, ist 
bei dem zuständigen HZA eine Steuer-
anmeldung über die Stromengen abzu-
geben. Der Steuerschuldner kann hier-
bei zwischen monatlicher und jährlicher 
Abgabe der Steueranmeldung wählen. 
Das Wahlrecht kann jeweils für ein Ka-
lenderjahr durch Abgabe einer Erklä-
rung bis spätestens 31. Dezember des 
Vorjahres beim HZA ausgeübt werden. 
Wird die Erklärung nicht rechtzeitig ab-
gegeben, hat dies zur Folge, dass die 
Stromsteuer jährlich anzumelden ist. 
Sofern Steuerschuldner monatliche 
Stromsteueranmeldungen für das Ka-
lenderjahr 2016 abgeben wollen, muss 
dies bis zum 31. Dezember 2015 ge-

genüber dem zuständigen HZA erklärt 
werden. 

Ablauf der Festsetzungsfrist für im 
Kalenderjahr 2013 entstandene 
Strom- und Energiesteuern 
Innerhalb der Festsetzungsfrist ist eine 
Steuerfestsetzung sowie ihre Aufhe-
bung und Änderung zulässig, eventuell 
sogar verpflichtend. Nach Ablauf der 
Festsetzungsfrist ist dies nicht mehr 
möglich. Die Festsetzungsfrist beträgt 
für Verbrauchsteuern grundsätzlich zu-
nächst ein Jahr und beginnt mit Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Steuer 
entstanden ist bzw. für das Steuerent-
lastungen beantragt wurden. 

Für im Kalenderjahr 2013 entstandene 
Strom- und Energiesteuern begann die 
Festsetzungsfrist mit Ablauf des Kalen-
derjahres 2014 und endet vorbehaltlich 
zum Beispiel eventueller Ablaufhem-
mungen nach einem Jahr somit zum 
31. Dezember 2015.  

Wenn ein Steuerschuldner bzw. An-
tragsteller von Entlastungsanträgen 
nachträglich vor Ablauf der Festsetzung 
erkennt, dass Erklärungen unrichtig o-
der unvollständig abgegeben wurden 
und es dadurch zu einer Verkürzung 
von Steuern kommen kann oder bereits 
gekommen ist, muss dies unverzüglich 
dem zuständigen HZA angezeigt wer-
den.  

Sofern für das Kalenderjahr 2013 An-
haltspunkte für eine unrichtige Abgabe 
von Steueranmeldungen bzw. Entlas-
tungsanträgen bestehen, empfehlen 
wir Ihnen nach Prüfung der grundsätzli-
chen Bedeutung des Grundes für eine 
eventuelle Korrektur die zeitnahe Über-
prüfung dieser Erklärungen um diese 
ggf. noch innerhalb der Festsetzungs-
frist bis 31. Dezember 2015 Korrektu-
ren vornehmen zu können. 

AUßENWIRTSCHAFTSRECHT 

Aktuelles zur Exportkontrolle 

Iran-Embargo 
Mitte Juli 2015 wurde auf der Grundla-
ge des Ende 2013 beschlossenen Ge-
meinsamen Aktionsplans eine Einigung 
zur langfristigen und umfassenden Lö-
sung der iranischen Nuklearfrage er-
zielt. Damit ist der erste Schritt zur 



10 / Customs & Trade Newsletter / Tax / Oktober 2015 
 

© 2015 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative  
(„KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Der Name KPMG, das Logo und „cutting through complexity“ sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International. 

 

Umsetzung der Wiener Vereinbarung 
gemacht worden. 

Zur direkten und umfassenden Aufhe-
bung der EU-Sanktionen kommt es al-
lerdings noch nicht. Laut Vertrag muss 
die Internationale Atomenergiebehörde 
(IAEO) dazu zunächst in einem Bericht 
bestätigen, dass der Iran die in der Ver-
einbarung getroffenen ersten zentralen 
Schritte zum Rückbau seines Nuklear-
programms umgesetzt hat. Erst danach 
können die Sanktionen gegen den Iran 
aufgehoben werden. 

Die EU-Sanktionen bleiben somit zu-
nächst unverändert in Kraft. Es gelten 
lediglich die Sanktionserleichterungen 
weiter fort, die im Januar 2014 durch 
den Beschluss (GASP) 2915/1148 des 
Rates vom 14. Juli 2015 bis Mitte Ja-
nuar 2016 verlängert wurden. In die-
sem Zusammenhang ist zu beachten, 
dass nicht nur die Ausfuhr, sondern be-
reits der Verkauf gelisteter Güter in den 
Iran weiterhin verboten ist. Es können 
daher bereits jetzt wieder Vertragsver-
handlungen mit nicht gelisteten irani-
schen Unternehmen aufgenommen 
werden. Allerdings sollten noch keine 
Verkaufsverträge unterzeichnet wer-
den, auch nicht solche, die Embargo-
Klauseln enthalten. 

Sofern eine planmäßige Umsetzung der 
vereinbarten Inhalte des Abkommens 
stattfindet, wird es voraussichtlich im 
ersten Quartal 2016 zu einem umfas-
senden Abbau der EU-
Wirtschaftssanktionen kommen. Be-
troffen von dem Abbau der Sanktionen 
werden zunächst wichtige Bereiche 
wie Energie und Finanzen sein. Bis da-
hin sind die Verbote und Genehmi-
gungspflichten der Verordnung (EU) Nr. 
267/2012 mit den in der Verordnung 
(EU) Nr. 42/2014 beschlossenen Er-
leichterungen weiter zu beachten. 

Genehmigungspflichten für Überwa-
chungstechnik 
Mitte Juli 2015 wurden die vierte Ände-
rung der Außenwirtschaftsverordnung 
(AWV) und die Änderung der Ausfuhr-
liste im Bundesanzeiger bekannt gege-
ben. Die Änderungen sind am 18. Juli 
2015 in Kraft getreten.  

Mit Inkrafttreten der Änderungen wur-
den im Wesentlichen nationale Ge-

nehmigungspflichten für die Ausfuhr 
von Gütern der Überwachungstechnik, 
insbesondere von Monitoringsystemen 
für Telefonie und entsprechender Vor-
ratsspeicherung eingeführt. Zukünftig 
sollen, nach einer Übergangsfrist, des 
Weiteren Dienstleistungen (sog. Tech-
nische Unterstützung) für genehmi-
gungspflichtige Überwachungstechnik 
kontrolliert werden.  

Hierzu wurde Teil I Abschnitt B der 
Ausfuhrliste um weitere drei Listen-
nummern (5A902, 5D902 und 5E902) 
ergänzt und die §§ 52a, 52b in die Au-
ßenwirtschaftsverordnung aufgenom-
men.  

Rechtsschutz für deutsche 
Exporteure 

FG Düsseldorf, Entscheidung vom 
02.09.2015, 4 K 1491/15Z 

Rechtsschutz für deutsche  
Exporteure 
Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf hat 
in seinem Urteil vom 2. September 
2015 bezüglich der Anerkennung von 
Lieferantenerklärungen entschieden, 
einem deutschen Ausführer Rechts-
schutz zu gewähren. 

Hintergrund:  
Die EU hat mit zahlreichen Staaten, un-
ter anderem der Schweiz, Freihandels-
abkommen, sogenannte Präferenzab-
kommen, geschlossen.  

Bei der Lieferung von Waren, welche 
die Voraussetzungen der Präferenzab-
kommen erfüllen, können diese zollfrei 
in das Land der Vertragspartei einge-
führt werden. Die Voraussetzungen 
sind erfüllt für Güter, welche als „Ur-
sprungswaren“ nach dem bestehenden 
Präferenzabkommen gelten. Ur-
sprungswaren sind die Produkte, wel-
che im Land einer Vertragspartei ent-
weder vollständig gewonnen oder 
hergestellt wurden oder bei deren Her-
stellung die verwendeten Vormateria-
lien ausreichend be- oder verarbeitet 
worden sind. 

Um bei der Einfuhr den Präferenzur-
sprung geltend zu machen, muss die-
ser nachgewiesen werden. Dies erfolgt 
durch förmliche Präferenznachweise in 
Form einer EUR.1 bzw. EUR-MED, 

welche durch die Behörden des Aus-
fuhrlandes auf Antrag des Ausführers 
ausgestellt werden oder durch nicht-
förmliche Präferenznachweise in Form 
der Erklärung auf der Rechnung. Der 
Ausführer legt zur Begründung des An-
trags unter Anderem Lieferantenerklä-
rungen für die Materialien vor, welche 
er im Rahmen der Herstellung der Pro-
dukte von anderen Lieferanten bezogen 
hat. Mit den Lieferantenerklärungen 
bestätigen die Vorlieferanten die Ur-
sprungseigenschaft der gelieferten Wa-
ren nach Maßgabe der Regelungen in 
der Verordnung VO (EG) Nr. 1207/2001. 

Sofern die Zollbehörden des Einfuhr-
landes Zweifel an einem vorgelegten 
Präferenznachweis haben, können sie 
ein Nachprüfungsersuchen einleiten, 
um eine Überprüfung des Nachweises 
durchzuführen. 

Sachverhalt 
Im Streitfall kaufte die Klägerin Textilien 
in Form von Strumpfwaren von griechi-
schen Herstellern. Diese wurden in 
Griechenland produziert und von den 
Gesellschaften anschließend nach Bul-
garien versandt, wo sie verkaufsfertig 
verpackt wurden. Die griechischen Un-
ternehmen belieferten die bulgarischen 
Vertragspartner dazu mit Verpa-
ckungsmaterial. Die Waren wurden an-
schließend von den bulgarischen Un-
ternehmen direkt an die Klägerin 
versandt. 

Die griechischen Gesellschaften stell-
ten die Waren der Klägerin in Rechnung 
und fertigten auch Langzeit-
Lieferantenerklärungen aus.  

Auf Basis der Lieferantenerklärungen 
beantragte die Klägerin die Ausstellung 
von EUR.1 bei ihrer Zollstelle und führ-
te die Waren in die Schweiz aus. Dort 
wurden diese zollfrei in den zollrecht-
lich freien Verkehr in der Schweiz über-
führt.  

Die schweizerischen Zollbehörden lei-
teten ein Nachprüfungsersuchen zur 
Überprüfung der Echtheit und Richtig-
keit einiger Warenverkehrsbescheini-
gungen EUR.1 ein. 

Aufgrund eines Nachprüfungsersu-
chens der schweizerischen Zollbehör-
den wurden durch die Beklagte Präfe-
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renzprüfungen durchgeführt. Als Folge 
widerriefen die deutschen Zollbehörden 
einige Warenverkehrsbescheinigungen 
EUR.1 mit der Begründung, dass die 
Nämlichkeit der Waren nicht festge-
stellt werden könne.  

Die Klägerin legte gegen die Entschei-
dung zunächst Einspruch ein. 

Dieser wurde mit der Begründung ab-
gelehnt, dass die bulgarischen Verpa-
ckungsunternehmen die Lieferanten 
seien und daher diese Unternehmen, 
anstelle der griechischen Hersteller, 
Lieferantenerklärungen ausstellen 
müssten. Da keine Lieferantenerklä-
rungen von den bulgarischen Unter-
nehmen vorgelegen hätten und die Er-
klärungen der griechischen Unter-
nehmen nicht anerkannt werden könn-
ten, gab die Beklagte dem Einspruch 
nicht statt. 

Gegen diese Entscheidung erhob die 
Klägerin Klage beim FG Düsseldorf. 

Das FG Düsseldorf gab der Klage weit-
gehend statt mit der Begründung, dass 
sich aus der (EG) VO Nr. 1207/2001 
nicht ergebe, dass Lieferant nur derje-
nige sein könne, der die Ware verpackt, 
mit der Folge, dass nur dieser die Näm-
lichkeit der Ware bestätigen könne. Die 
Lieferantenerklärungen der griechi-
schen Hersteller seien entgegen der 
Auffassung der Zollbehörden zutref-
fend. Aufgrund der von der Klägerin im 
Rahmen der Prüfung vorgelegten Un-
terlagen bestanden nach Auffassung 
des Gerichts auch keine Zweifel an der 
Nämlichkeit der gelieferten Waren. 
Ferner begründete das FG Düsseldorf, 
dass es auf die Lieferantenerklärungen 
der Verpackungsunternehmen nicht 
ankomme, da deren Tätigkeit nicht ur-
sprungsbegründend gewesen sei und 
keine Lieferbeziehung zu der Klägerin 
bestand. 

Darüber hinaus hätte die Beklagte die 
streitigen Warenverkehrsbescheinigun-
gen nicht in der Rechtsform eines Ver-
waltungsaktes widerrufen dürfen, da 
eine solche behördliche Maßnahme in 
den betreffenden Artikeln 32 bis 36 des 
Protokolls Nr. 3 zum Abkommen zwi-
schen der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft und der schweizerischen 
Eidgenossenschaft nicht vorgesehen 

ist. Vielmehr hat die Behörde des Aus-
fuhrlandes die Ergebnisse der Nachprü-
fung den Behörden des Einfuhrlandes 
mitzuteilen. 

VERANSTALTUNGEN 

Zum Schluss möchten wir Sie gerne 
noch auf folgende themenbezogene 
Veranstaltungen hinweisen: 

Customs & Trade Breakfast 
2015  

KPMG-Veranstaltungsreihe zu aktuellen 
zoll-, außenwirtschafts- und verbrauch-
steuerrechtlichen Themen:  

Mittwoch, 18. November 2015 
im Empire Riverside Hotel 
Bernhard-Nocht-Straße 97 
20359 Hamburg 

Dienstag, 24. November 2015 
in den Geschäftsräumen von KPMG 
Theodor-Heuss-Straße 5 
70174 Stuttgart 

Mittwoch, 25. November 2015 
in den Geschäftsräumen von KPMG 
THE SQUAIRE 
Am Flughafen 
60549 Frankfurt am Main 

Donnerstag, 26. November 2015 
in den Geschäftsräumen von KPMG 
Ganghoferstraße 29 
80339 München 

Mittwoch, 2. Dezember 2015 

in den Geschäftsräumen von KPMG 
Tersteegenstraße 19–31 
40474 Düsseldorf 

Dienstag, 15. Dezember 2015 
in den Geschäftsräumen von KPMG 
Barbarossaplatz 1a 
50674 Köln 

Weitere Informationen zu den genauen 
Themen und dem zeitlichen Ablauf 
können Sie über den nachstehenden 
Link zur Registrierung einsehen.  

Registrierung 

Bitte registrieren Sie sich bis eine Wo-
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